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Einleitung

„Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants.“1

Beim Forschungsgegenstand der Nachhaltigkeit2 und Generationengerechtigkeit
handelt es sich um ein Querschnittsthema mit sehr vielen Facetten und Aspekten.
Seine Bearbeitung aus einer einzelnen Disziplin heraus stößt schnell an ihre Gren-
zen. Es gebietet sich daher eine interdisziplinäre Perspektive, wobei in dieser Studie
in erster Linie rechtliche, ökonomische und philosophische Überlegungen ange-
stellt werden. Der grundsätzlich gleiche Gegenstand wird dabei aus den Blickwin-
keln dieser drei Disziplinen und nach der Methode der jeweiligen Disziplin analy-
siert, zugleich werden immer wieder Querbezüge zwischen den verschiedenen
Sichtweisen hergestellt.

Der gewählte Forschungsgegenstand wirft zahlreiche Fragen auf. Die Hauptfor-
schungsfragen werden in dieser Studie wie folgt gebündelt:

– Was versteht man unter Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiger Entwicklung? Wie sind
diese Begriffe entstanden und wie haben sie sich entwickelt?

– Wie wurden diese Begriffe im schweizerischen Recht, hauptsächlich in der
schweizerischen Bundesverfassung, verankert und welche Bedeutung und Funk-
tion kommt ihnen dabei zu?

– Wie lässt sich nachhaltige Entwicklung umsetzen? Welche Rolle spielen dabei
insbesondere auch ökonomische Instrumente?

– Wie stehen Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit zueinander? Wie lässt
sich Generationengerechtigkeit begründen? Wie kann das Recht die Interessen
der zukünftigen Generationen besser schützen?

1 Dieses Diktum wird gemeinhin Antoine de Saint-Exupéry zugeschrieben. Ursprünglich soll es
sich um ein indianisches Sprichwort handeln.

2 Ohne auf die entsprechenden Ausführungen im 2. und 3. Teil vorgreifen zu wollen, sei zu Be-
ginn bereits angemerkt, dass in dieser Arbeit „sustainable“ auf Deutsch mit „nachhaltig“ und entspre-
chend „sustainable development“ mit „nachhaltiger Entwicklung“ übersetzt wird. Der deutsche Be-
griff „Nachhaltigkeit“ steht dabei i.e.S. einerseits für den forstwirtschaftlichen Nachhaltigkeitsbegriff,
andererseits aber auch als Synonym für „nachhaltige Entwicklung“, in der gleichen Weise wie im eng-
lischen Sprachraum „sustainability“ häufig als Kurzformel für „sustainable development“ verwendet
wird.



2 Einleitung

Vor dem Hintergrund dieser Forschungsfragen gliedert sich der Gang der Untersu-
chung in die folgenden sechs Teile:

1. In einem methodischen 1. Teil werden Fragen der wissenschaftlichen Methodik
wie etwa besondere Schwierigkeiten der interdisziplinären Forschung, Beson-
derheiten der Verfassungsauslegung oder die Prinzipientheorie nach Ronald
Dworkin und Robert Alexy erläutert.

2. In einem rechtspolitischen 2. Teil wird die Herkunft des Nachhaltigkeitsbegriffs
aus der Forstwirtschaft und die Entstehung und Entwicklung des Begriffs der
nachhaltigen Entwicklung im 20. und 21. Jahrhundert dargestellt und analysiert.

3. In einem rechtsdogmatischen 3. Teil wird gezeigt, wie der politische Begriff der
Nachhaltigkeit bzw. der nachhaltigen Entwicklung ins Recht Eingang gefunden
hat, wobei nebst einer Übersicht zum Völker- und Europarecht vor allem auf die
schweizerische Bundesverfassung und die Rechtswirklichkeit in der Schweiz ein-
gegangen wird.

4. In einem rechtsökonomischen 4. Teil werden die ökonomischen Aspekte der
Nachhaltigkeit spezifisch herausgegriffen und eingehender behandelt. Dabei
wird insbesondere das wechselseitige Verhältnis von Umweltschutz und Wirt-
schaftswachstum erörtert. Im Anschluss daran werden verschiedene Nachhaltig-
keitsstrategien (Effizienz-, Konsistenz- und Suffizienzstrategie) vorgestellt und
die einschlägigen umweltpolitischen Instrumente im Lichte der ökonomischen
Theorie (v.a. der Public Choice-Theorie) analysiert.

5. In einem rechtsphilosophischen 5. Teil wird insbesondere die zentrale normative
Forderung der nachhaltigen Entwicklung, die Herstellung von Gerechtigkeit
zwischen den Generationen, aus rechtsphilosophischer Perspektive beleuchtet.
Es werden die wichtigsten Theorien, die einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und
Generationengerechtigkeit liefern, dargestellt und gewürdigt. Darüber hinaus
wird die rechtstheoretische Frage aufgeworfen, ob es möglich und zweckmäßig
ist, zukünftigen Generationen oder der Natur moralische oder juridische Rechte
zuzuschreiben. Schließlich wird die Frage aufgeworfen, wie de lege ferenda die
Belange der zukünftigen Generationen und der Natur besser geschützt werden
könnten.

6. In der Synthese im 6. Teil werden die Ergebnisse der gesamten Studie zusammen-
gefasst und die Schlussfolgerungen gezogen.

Die Studie ist bewusst breit angelegt, um das Thema der nachhaltigen Entwicklung
und der Generationengerechtigkeit möglichst umfassend darzustellen, zu analysie-
ren und die vielfältigen Querbezüge zwischen den verschiedenen Teilaspekten der
Thematik aufzuzeigen. Dieser Konzeption liegt die Auffassung zugrunde, dass das
Querschnittsthema „Nachhaltige Entwicklung und Generationengerechtigkeit“
nur mit einem integrativen und interdisziplinären Ansatz sinnvoll erfasst und in
fruchtbarer Weise bearbeitet werden kann. Die Schwierigkeiten, Chancen und Ge-
fahren, die mit diesem Forschungsansatz verbunden sind, werden im methodischen
Grundlagenteil eingehend diskutiert.



Einleitung 3

In rechtlicher Hinsicht liegt der hauptsächliche Fokus auf der Darstellung und
Analyse der Rechtslage auf Bundesebene, ergänzend werden auch kantonale Rege-
lungen angesprochen, sofern sie von besonderer Bedeutung sind. Die Umsetzung
nachhaltiger Entwicklung wird außerdem aus einer rechtlichen Perspektive im um-
fassenden Sinne, d.h. nicht nur mit Blick auf die Rechtsanwendung, sondern auch
aus der Regulierungs- und Steuerungsperspektive betrachtet. Bei der Prognose und
Beurteilung der Wirkung gesetzlicher Regelungen leistet insbesondere die Ökono-
mische Analyse des Rechts wertvolle Dienste. Die Studie beschränkt sich zudem
nicht auf die Darstellung und Analyse der Rechtslage de lege lata, sondern entwi-
ckelt auch Vorschläge für eine Weiterentwicklung des Rechts de lege ferenda. Hier-
für sind nebst den erwähnten rechtsökonomischen Analysen auch die rechtsphilo-
sophischen Überlegungen von zentraler Bedeutung.

Angesichts der globalen Tragweite des Themas wird nicht nur die nationale, son-
dern auch die internationale Debatte zur nachhaltigen Entwicklung und Generatio-
nengerechtigkeit abgebildet. Zugleich werden alle wichtigen Aspekte der Thematik
aus rechtlicher, ökonomischer und philosophischer Sicht erörtert. Nebst der
deutschsprachigen Literatur finden auch die einschlägigen englischsprachigen For-
schungsarbeiten Berücksichtigung. Es versteht sich von selbst, dass angesichts der
Fülle der Literatur und der Mannigfaltigkeit des Themas kein Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhoben werden kann.

Die Studie nimmt wo immer möglich Bezug auf die Situation in der Schweiz, na-
mentlich was die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung in Politik und Recht
betrifft. Gleichwohl richtet sich die Publikation nicht nur an juristische Fachkolle-
ginnen und -kollegen aus der Schweiz, sondern vielmehr an ein breites Publikum
aus verschiedenen Disziplinen im gesamten deutschsprachigen Raum. Insbesondere
die mannigfaltige rechtliche Verankerung der nachhaltigen Entwicklung in der
schweizerischen Bundesverfassung und deren Konkretisierung in den Strategiebe-
richten des Bundesrates, aber auch die systematische Analyse der Rechtsprechung
der Gerichte zum Nachhaltigkeitsprinzip sind in rechtsvergleichender Hinsicht
auch für eine ausländische Leserschaft von Interesse.





1. Teil

Methodische Grundlagen

„Die Juristen sind durch das positive Gesetz zu
Würmern geworden, die nur von dem faulen Holze
leben […], in dem sie nisten und weben.“3

I. Einleitung

Bevor das Thema des Rechts der nachhaltigen Entwicklung in seinen verschiede-
nen Facetten untersucht werden kann, sollen zuerst einige methodische Fragen er-
örtert werden. Im 1. Teil werden deshalb folgende Themen behandelt:

– Die interdisziplinäre Ausrichtung der Studie wirft die Frage auf, was aus metho-
discher Sicht bei interdisziplinärer Forschung besonders zu beachten ist. Es wird
deshalb zunächst gefragt, was Interdisziplinarität bedeutet und welche spezifi-
schen Probleme sich bei interdisziplinärer Forschung stellen.

– Da im 3. Teil der Studie Begriff und Bedeutung der nachhaltigen Entwicklung in
der schweizerischen Bundesverfassung analysiert werden,4 wird in einem zwei-
ten Schritt die Methodik der Verfassungsauslegung thematisiert. Es wird dabei
untersucht, welche besonderen Probleme sich bei der Auslegung der Verfassung
– als zentrales Dokument an der Schnittstelle von Recht und Politik – stellen.

– Da außerdem die Justiziabilität des Nachhaltigkeitsprinzips in der schweizeri-
schen Bundesverfassung untersucht wird und diese Analyse im Lichte der Prin-
zipientheorie von Ronald Dworkin und Robert Alexy erfolgt,5 wird in einem
weiteren Schritt die Unterscheidung von Regeln und Prinzipien als zwei mögli-
che Ausdrucksformen rechtlicher Normen erläutert.

– Der Nachhaltigkeitsbegriff hat durch die Aufnahme in rechtliche Dokumente
eine Transformation von einem ursprünglich rein politischen Begriff zu einem
Rechtsbegriff erfahren. Es werden deshalb schließlich einige methodische Über-
legungen zum Verhältnis von politischen Begriffen und Rechtsbegriffen ange-
stellt.

3 Von Kirchmann, S. 17.
4 Siehe 3. Teil, Kapitel IV.
5 Siehe 3. Teil, Kapitel IV.6.d).
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II. Interdisziplinarität

1. Einleitung
Interdisziplinäre Forschung wird immer wieder gefordert, aber selten umgesetzt.
Die vorliegende Arbeit ist bewusst interdisziplinär angelegt und beleuchtet das
Thema der nachhaltigen Entwicklung und Generationengerechtigkeit aus rechtli-
cher, ökonomischer und philosophischer Sicht. Nachstehend wird deshalb zu-
nächst erläutert, was Interdisziplinarität überhaupt bedeutet, um anschließend die
Chancen und Gefahren interdisziplinärer Forschung zu diskutieren. In einem wei-
teren Schritt wird erläutert, in welchem Maß die interdisziplinäre Forschung bereits
heute in der Rechtswissenschaft, insbesondere im öffentlichen Recht, betrieben
wird. Zum Schluss dieses Kapitels wird aufgezeigt, dass es nach diesen Erläuterun-
gen geradezu unabdingbar ist, das Thema der Nachhaltigkeit aus einer interdiszip-
linären Perspektive zu behandeln.

2. Die Ausdifferenzierung der Wissenschaft
Disziplinen sind nichts Naturgegebenes, sondern ein Ergebnis der Wissenschafts-
geschichte. Ihre Grenzen sind deshalb in erster Linie nicht theoretisch, sondern his-
torisch begründet.6 Die Disziplinenstruktur in ihrer heutigen Form ist ein relativ
spätes Produkt der Entwicklung moderner Wissenschaft. Durch die „wissenschaft-
liche Revolution“ des 17. und 18. Jahrhunderts wurde die Einheit der Wissenschaft
noch kaum berührt. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam es im Bereich der Na-
turwissenschaften zur Herausbildung erster Disziplinen wie namentlich der Che-
mie und der Physik. Später vollzog sich diese Entwicklung auch im Bereich der
Geisteswissenschaften.7 Diese Innendifferenzierung der Wissenschaft ist einerseits
eine Folge ihres Wachstums und kognitiver Innovationen, andererseits ist sie zu-
gleich auch der Motor wissenschaftlicher Innovation und des Wachstums.8

Die Universitäten förderten die Ausdifferenzierung der Wissenschaft in Diszipli-
nen, indem sie die entsprechenden Selektions- und Stabilisierungsfunktionen
wahrnahmen. Dadurch wurden Universitäten zum institutionellen Ort der diszip-
linären Struktur der Wissenschaft.9 Die wissenschaftliche Spezialisierung und Ar-
beitsteilung hat sich in der Folge zunehmend durchgesetzt. Immer mehr speziali-
sierte Forscher wissen immer mehr von immer weniger. Und je mehr das Wissen
wächst, desto unwahrscheinlicher wird eine ganzheitliche Erkenntnis der Welt oder
auch nur bestimmter Ausschnitte dieser Welt.10

6 Mittelstraß, Flug der Eule, S. 73.
7 Stichweh, S. 18.
8 Kocka, S. 108.
9 Stichweh, S. 18.
10 Kaufmann F., S. 64.
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Die disziplinäre Sichtweise hat Vor- und Nachteile: Die Fokussierung auf be-
stimmte Aspekte mittels spezifischer Methoden ermöglicht die spezialwissen-
schaftliche Erkenntnis. Dabei müssen jedoch konkurrierende Sichtweisen anderer
Disziplinen unvermeidlich ausgeblendet werden. Hierzu gehören in der Regel auch
einbettende lebensweltliche Bedeutungskonzepte. Das ist der Preis, der für die
Möglichkeit vertiefter fachspezifischer Erkenntnis zu zahlen ist.11

3. Asymmetrie von Problementwicklung und disziplinärer Entwicklung
Die zunehmende Spezialisierung des Wissenschaftsbetriebs löst nicht nur die Wis-
senschaft in Partikularitäten auf, sondern ist in zunehmendem Maße auch wirk-
lichkeitsfremd. Die Wirklichkeit ist immer adisziplinär. Probleme stellen sich des-
halb in aller Regel disziplinenübergreifend und können somit meistens nicht durch
Fachspezialisten allein gelöst werden.12 Bruno S. Frey hat die zunehmende Verab-
schiedung von den realen gesellschaftlichen Problemen für die Disziplin der Volks-
wirtschaftslehre wie folgt beschrieben:

„Die Volkswirtschaftslehre entwickelt sich immer stärker zu einer Analyse formaler und
selbstdefinierter Probleme. Diese werden nicht als Antwort auf die Herausforderungen der
Realität gesehen, sondern richten sich nach den im bestehenden Wissenschaftsdiskurs übli-
chen intellektuellen Standards. Ein Anspruch auf wirtschaftspolitische Relevanz wird erst gar
nicht erhoben. Die gestellte Frage über den gesellschaftlichen Einfluss der Volkswirtschafts-
lehre wird entsprechend weder gesehen noch als relevant eingeschätzt. Aus dieser Sicht be-
trachtet dient der Formalismus der Volkswirtschaftslehre als Mittel zur Auswahl unter Be-
werbern für eine wissenschaftliche Laufbahn, d.h. sie erfüllt eine Selektionsfunktion. Die Be-
herrschung des formalen Instrumentariums dient als Signal, dass die entsprechende Person
die Fähigkeit für die akademische ökonomische Lehre und Forschung besitzt und damit ein
zertifiziertes Mitglied der Zunft werden kann. Dieser nicht einfach zu erwerbende Eintritts-
preis stellt ähnliche intellektuelle Anforderungen wie die Fähigkeit von Bewerbern für eine
Beamtenkarriere im kaiserlichen China, die schöne Gedichte verfassen können mussten,
oder die Beherrschung des Lateins, das bis weit in dieses Jahrhundert als Bildungsnachweis
diente.“13

Nicht nur in der Volkswirtschaftslehre lässt sich eine Asymmetrie von Problement-
wicklung und disziplinärer Entwicklung erkennen, die in dem Maße wächst, in dem
die disziplinäre Entwicklung durch zunehmende Spezialisierung bestimmt ist.14

Eine zu starke Spezialisierung verunmöglicht jeder Disziplin den Brückenschlag in
die angewandte Forschung, in problemorientiertes Arbeiten oder in die gesell-
schaftspolitische Beratung.15

11 Heckhausen, S. 139 f.
12 Mittelstraß, Flug der Eule, S. 75.
13 Frey B.S., Volkswirtschaftslehre, S. 25 f.
14 Mittelstraß, Flug der Eule, S. 75.
15 Ewringmann, S. 230 f.
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Die Spezialisierung hat zudem auch zur Folge, dass Probleme, die sich keinem
der disziplinären Raster eindeutig zuordnen lassen, dethematisiert oder einfach
vergessen werden. Die Ausdifferenzierung der Wissenschaft wirkt sich insofern se-
lektiv auf die Fragen aus, die sich die Wissenschaft noch stellen kann.16 Interdiszi-
plinarität ist häufig auch kein Bedürfnis der Disziplinen, sondern ein Bedürfnis, das
sich den Problementwicklungen jenseits der Disziplinen verdankt.17 Interdiszipli-
näre Forschung zeichnet sich deshalb üblicherweise dadurch aus, dass sie von Pro-
blemen ausgeht, die ihr entweder von außen vorgegeben sind oder auf die sie selber
stößt.18

Ein Grund für die erwähnte Asymmetrie von Problementwicklung und diszipli-
närer Entwicklung liegt aber auch darin, dass sich viele Probleme dem Zugriff einer
einzigen Disziplin entziehen. Dabei handelt es sich oft nicht um marginale, sondern
um zentrale Probleme wie etwa die Umwelt, die Energie oder die Gesundheit.19

Ökologische Probleme bspw. sind komplex und lassen sich nur durch das Zusam-
menwirken verschiedener fachlicher Kompetenzen lösen.20 Dies gilt erst recht für
eine so vielschichtige Thematik wie die nachhaltige Entwicklung. Es ist deshalb kein
Zufall, dass sich im Gefolge der Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsdebatten die An-
forderungen an die Politik und folglich auch an die Wissenschaft geändert haben und
der Ruf nach Interdisziplinarität immer lauter wurde.21 Wenn die Wissenschaft sich
nicht zu sehr von der Realität entfernen will, muss deshalb eine interdisziplinär aus-
gerichtete Problemorientierung zunehmend an die Stelle bisheriger Fächer- und
Disziplinenorientierung treten.22

4. Multi-, Inter- und Transdisziplinarität

Forschung lässt sich als disziplinär, multidisziplinär, interdisziplinär oder transdis-
ziplinär qualifizieren. Der Unterschied zwischen diesen Konzepten lässt sich wie
folgt charakterisieren:23

16 Stichweh, S. 18 f.
17 Mittelstraß, Flug der Eule, S. 75.
18 Stichweh, S. 40.
19 Mittelstraß, Transdisziplinarität, S. 8.
20 Mittelstraß, Transdisziplinarität, S. 8.
21 Ewringmann, S. 227.
22 Mittelstraß, Flug der Eule, S. 81.
23 Vgl. Brand K., S. 14; Hirsch Hadorn et al., S. 27 ff.; Kirste, S. 55 ff.; van Klink/Taekema, Dynamic

Model of Interdisciplinarity, S. 91 ff. – Die Terminologie wird jedoch nicht immer einheitlich verwen-
det und vielfach, insbesondere im englischsprachigen Schrifttum, wird Transdisziplinarität mit Inter-
disziplinarität gleichgesetzt. Jürgen Mittelstraß nennt echte Interdisziplinarität ebenfalls Transdiszipli-
narität, wobei er betont, dass es sich dabei um ein integratives, aber kein holistisches Konzept handle.
Isolierungen würden auf einer höheren methodischen Ebene aufgelöst. Es werde jedoch nicht ein
ganzheitliches Deutungs- und Erklärungsmuster geschaffen, weshalb die Disziplinen nicht ersetzt
würden. Mittelstraß, Transdisziplinarität, S. 9 f.



II. Interdisziplinarität 9

– Disziplinäre Forschung erfolgt aus dem Blickwinkel und mit den Methoden einer
einzelnen Disziplin.

– Multidisziplinäre24 Forschung bezieht sich auf ein gemeinsames Thema, das quer
zu den einzelnen Disziplinen liegt, aber von den verschiedenen Fachdisziplinen
mit dem Fokus auf spezifische Teilaspekte des Forschungsgegenstandes mit dis-
ziplinären Methoden bearbeitet wird.

– Interdisziplinäre Forschung bezieht sich auf ein gemeinsames Thema mit ge-
meinsamen Problemen, die im Schnittpunkt mehrerer Disziplinen liegen und zu
deren Bewältigung eine Verknüpfung der verschiedenen theoretischen Metho-
den notwendig ist.

– Transdisziplinäre Forschung definiert und löst gesellschaftlich relevante Pro-
blemstellungen disziplinenunabhängig und in Freiheit der Methodenwahl.25

Interdisziplinarität ist zwischen den beiden Polen der Multidisziplinarität und der
Transdisziplinarität angesiedelt. Multidisziplinarität hat den praktischen Vorteil,
dass jede Disziplin für sich selber und gemäß ihren eigenen Methoden arbeiten
kann. Die Gefahr liegt aber darin, dass sich die verschiedenen Disziplinen gegensei-
tig nicht verstehen:

„Si l’on voulait utiliser une métaphore inspirée des ‚jeux de langage‘, on dirait qu’on a affaire,
dans ce cas, à une simple coexistence de langages différentes, produisant une sorte de Babel
scientifique. […] il faut bien admettre qu’il aboutit, du point de vue des scientifiques qui ap-
partiennent à ces différentes disciplines, à une simple addition de monologues, relevant da-
vantage d’un monisme que d’un véritable pluralisme épistémologique.“26

Transdisziplinarität will die Disziplinengrenzen überwinden, indem die Diszipli-
nen und deren Methoden zu einer neuen Methode verschmolzen werden sollen:

„Pour reprendre la métaphore langagière, on peut dire qu’on vise cette fois la construction
d’une langue nouvelle et commune, c’est-à-dire une forme d’esperanto scientifique. Ici encore,
la pluralité des disciplines ne constitue qu’un point de départ que l’on tend précisément à dé-
passer au bénéfice d’une unité que l’on cherche à construire. Le projet es donc résolument
moniste, au moins quant à sa visée.“27

Bei der Interdisziplinarität wird grundsätzlich von einer Disziplin aus gearbeitet,
wobei jedoch ein Austausch mit anderen Disziplinen stattfindet. Die partielle Inte-
gration von Erkenntnissen verschiedener Disziplinen in die jeweilige Ausgangsdis-
ziplin schafft einen Dialog und somit einen Übersetzungsvorgang zwischen den

24 Zuweilen wird hierfür auch der Begriff „pluridisziplinär“ verwendet.
25 Gewisse Autoren betonen dabei zusätzlich (oder gar stattdessen) die Interaktion der Wissen-

schaft mit Akteuren aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Sektoren;
siehe Esguerra/Roosen-Runge, S. 136; Jahn, Transdisziplinarität in der Forschungspraxis, S. 27; ders.,
Forschungsmodus für nachhaltiges Forschen, S. 70 f.; van Klink/Taekema, Dynamic Model of Inter-
disciplinarity, S. 94.

26 Ost/van de Kerchove, S. 468.
27 Ost/van de Kerchove, S. 468.
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Disziplinen und macht dadurch die verschiedenen Erkenntnisse interdisziplinär
fruchtbar, wie François Ost und Michel van de Kerchove trefflich festhalten:

„On pourrait dire qu’on procède, métaphoriquement, à la traduction d’un jeu de langage dans
un autre, sans nier les difficultés et même les limites inhérentes à cet exercice, notamment li-
ées à la nécessité de comprendre et de respecter le ‚génie propre‘ de chaque langue. Elle paraît
seule répondre, à travers sa visée ‚dialogique‘ consistant à ‚relier les connaissances‘ fournis
par les différentes discipline en présence, à un véritable pluralisme épistémologique, ainsi
qu’aux caractères essentiels du modèle du Réseau.“28

Zusammenfassend lässt sich deshalb festhalten: Multidisziplinarität erschöpft sich
in einer Addition verschiedener Disziplinen, ohne darüber hinaus einen originären
Mehrwert zu schaffen. Die Transdisziplinarität andererseits setzt sich über alle be-
stehenden disziplinären Methoden hinweg, um eine neue Methode hervorzubrin-
gen – ein Unterfangen, das nur in den seltensten Fällen gelingt. Interdisziplinarität
ist deshalb die geeignete Form, um einen Gegenstand konzentriert aus verschiede-
nen Blickwinkeln zu erforschen.29

5. Chancen und Gefahren interdisziplinärer Forschung
Interdisziplinäre Forschung zeichnet sich namentlich durch zwei Aspekte aus:
Durch die Begegnung mindestens zweier Disziplinen wird die Reflexion der je ein-
zelnen Disziplinen gefördert, weil Selbstverständlichkeiten im Vergleich der ver-
schiedenen Disziplinen stärker hinterfragt werden. Die Bearbeitung von Problem-
und Fragestellungen in Kooperation verschiedener Disziplinen birgt zudem erheb-
liches innovatives Potential, das gewinnbringend ausgeschöpft werden kann.30

Interdisziplinäre Forschung bringt deshalb auch den disziplinären Fortschritt
voran. Sie stärkt das Wahrnehmungsvermögen und das Problembewusstsein der
Forschenden, schärft ihre Sensibilität gegenüber den Grenzen ihrer Möglichkeiten
und hilft ihnen, durch die Bereitstellung zusätzlicher Instrumente diese zu über-
denken oder zu verschieben. Die Interdisziplinarität kann so mitunter die Entste-
hung neuer Disziplinen vorbereiten.31 Eingefahrene Konventionen und Selbstver-
ständlichkeiten werden in Frage gestellt, indem interdisziplinäre Erkenntnisse diese
überhaupt erst erkennbar machen:

„Interdisziplinarität kann zu vermeiden helfen, dass man immer mehr über weniger weiß. Es
ist die wichtigste wissenschaftsimmanente Art und Weise, sich gegen den mächtigen Trend
zum Fachidiotentum zu wehren.“32

28 Ost/van de Kerchove, S. 468.
29 Ost/van de Kerchove, S. 468 f.
30 Balsiger, S. 75.
31 Kocka, S. 117.
32 Kocka, S. 117.
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